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RS OGH 1972/6/13 8Ob120/72,
2Ob46/73, 5Ob174/73

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1972

Norm

ZPO §557

Rechtssatz

Über die ursprünglichen Einwendungen hinausgehendes, nicht als deren bloß nähere Ausführung quali9zierbares

Vorbringen ist zulässig, wenn der Beklagte gleichzeitig behauptet und unter Beweis stellt, daß er ohne sein

Verschulden von diesen Umständen nicht früher Kenntnis erlangt habe.
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